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I. Begründung 

1. Grundlagen der des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sandstraße“ 

1.1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes 

a) Baugesetzbuch – BauGB 
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung) – BauNVO 
c) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung) – PlanZV 
d) Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG 
e) Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen – GO NRW 
f) Bauordnung Nordrhein-Westfalen – BauO NRW 

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung. 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am ……… die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sandstraße“ beschlossen.  

1.3 Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich liegt in der Stadt Tecklenburg, südlich der Dörenther Straße 
und westlich der Sandstraße. Er umfasst dort die Flurstücke 81 und 82 der Flur 
Nr. 22, Gemarkung Brochterbeck. 

Die Lage des Planungsgebietes ist aus der Übersichtskarte dieser Begründung 
ersichtlich (vgl. Deckblatt). 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sandstraße“ ist in 
der Planzeichnung festgesetzt. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 
2,07 ha. 

1.4 Flächennutzungsplan 
Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Tecklenburg weist für den Geltungsbereich 
eine landwirtschaftliche Fläche aus. Der Geltungsbereich liegt auf Regionalplan-
ebene in einem Allgemeinen Siedlungsbereich ASB.  

Die in diesem Bauleitplanverfahren angestrebte Nutzung Allgemeines Wohnge-
biet (WA) lässt sich nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. Der Fläche-
nnutzungsplan der Stadt Tecklenburg wird im Wege der Berichtigung gemäß 
§ 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

2. Planungsanlass, -ziele 

Städtebauliche Ziele unterliegen stärker als viele andere Planungen Schwankun-
gen, die sich aus stetig ändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen ergeben. Das Wirkungsgefüge vieler teilweise konträrer An-
sprüche muss immer wieder in Deckung gebracht und neu geordnet werden. Da-
her plant die Stadt Tecklenburg eine Erweiterung ihres Angebotes an Wohnbau-
flächen. 

Da die topographische Situation sowie die Ausweisung von Natur- und Land-
schaftsschutzgebieten eine wohnbauliche Entwicklung im Kernort Tecklenburg 
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nicht zulassen, übernimmt der Ortsteil Brochterbeck die Funktion des Wohn-
standortes für beide Ortsteile. Daher besteht eine große Nachfrage nach Wohn-
baugrundstücken aus der Bevölkerung. Allerdings weist der Flächennutzungs-
plan der Stadt Tecklenburg lediglich eine weitere Wohnbaufläche in Brochterbeck 
aus, die noch nicht bebaut ist. 

Um das Angebot zu erweitern und weiterhin als Wohnstandort attraktiv zu blei-
ben, strebt die Stadt Tecklenburg eine weitere Ausweisung von Wohnbauflächen 
an. Daher wird im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens eine bisher unbeplante 
Fläche, die unmittelbar an den bestehenden Siedlungsbereich angrenzt, bau-
rechtlich abgesichert. Das Ziel ist eine qualitätsvolle Entwicklung der Fläche für 
ein bedarfsorientiertes Angebot an neuem Wohnraum im Eigenheimbereich. 

Seit Mai 2017 hat der Gesetzgeber für die Arrondierung von Siedlungsbereichen 
den neuen Paragraphen 13b in das Baugesetzbuch aufgenommen. Das vorlie-
gende Plangebiet wurde auf die dort festgelegten Kriterien hin überprüft. Die Prü-
fung hat ergeben, dass die Anwendung des neuen § 13b BauGB für die Entwick-
lung von Wohnbauflächen in Frage kommt. Im Einzelnen: 

Flächengröße 

Die Grundfläche darf in einem § 13b-Gebiet nicht größer als 10.000 m² sein. Zur 
Ermittlung dieser Größe wird – analog zum § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB – die De-
finition im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO herangezogen, nach der die zulässige 
Grundfläche der errechnete Anteil des Baugrundstückes ist, der von baulichen 
Anlagen überdeckt werden darf. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes hat eine Größe von ca. 2,07 ha. Als GRZ 
wird eine Maßzahl von 0,3 festgesetzt. Gemäß § 19 Abs. 4 darf die zulässige 
Grundflächenzahl um 50 % erhöht werden für Garagen und Stellplätzen mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird. Somit erhöht sich die maximale Grundflächenzahl auf 0,45.  

Die Grundfläche für bauliche Anlagen gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 9.315 m² und liegt somit unter dem 
im § 13b BauGB definierten Schwellenwert von 10.000 m². 

 Das Kriterium ‚Flächengröße‘ wird eingehalten. 

Art der baulichen Nutzung 

Der neue § 13b darf lediglich für die Zulässigkeit von Wohnnutzungen herange-
zogen werden. Im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 29 soll ein Allgemeines 
Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt werden. Diese dienen vorwiegend 
dem Wohnen. 

 Das Kriterium ‚Art der baulichen Nutzung‘ wird eingehalten. 

Lage innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile 

Das Plangebiet grenzt westlich und südlich an die Wohnsiedlungen in 
Brochterbeck an. Östlich wird das Plangebiet durch die Sandstraße und nördlich 
durch die Dörenther Straße begrenzt. Südlich und westlich des Plangebietes be-
finden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Vorschrift des § 13b verlangt, 
dass ein neues Baugebiet an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließt. 
Durch die Fortführung der baulichen Wohnsiedlungsstruktur der nördlich und öst-
lich angrenzenden Siedlungen wird dieser Pflicht Rechnung getragen. 

 Das Kriterium ‚Anschluss an im Zusammenhang bebaute Ortsteile‘ wird ein-
gehalten. 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
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§ 13b BauGB kann – entsprechend § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB – nur dann an-
gewendet werden, wenn die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ausgeschlossen werden kann. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
kann u.a. dann erforderlich sein, wenn der Themenkomplex ‚Lärm‘ betroffen ist. 
Im Falle des Bebauungsplanes Nr. 29 gilt es zu prüfen, inwieweit die nördlich an 
das Plangebiet angrenzende Dörenther Straße die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für die im B-Plangebiet auszuweisende Nutzungsart „All-
gemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO relevant sein könnte. 

Von dem neu festzusetzenden Baugebiet gehen keine Lärmemissionen aus, die 
an das Plangebiet angrenzende Nutzungen beeinträchtigen können. An das 
Plangebiet grenzen weitere Wohnsiedlungen an, so dass es hier lediglich zu ei-
ner Fortführung der bereits vorhanden Nutzungsart ‚Wohnen‘ kommt. 

Da von der neu hinzukommenden, im Rahmen dieser Bauleitplanung ermöglich-
ten Wohnsiedlung keine zusätzlichen Lärmemissionen auf die vorhandenen 
schutzbedürftigen Bestandsnutzungen ausgehen, sondern lediglich die Auswir-
kungen der Dörenther Straße auf das neu hinzukommende Wohngebiet erfasst 
und planungsrechtlich abgesichert werden müssen, kann auf die Erstellung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unter dem Aspekt ‚Lärm‘ verzichtet werden, da ei-
ne UVP i.d.R. die Auswirkungen einer neuen Planung auf den Bestand zum Ge-
genstand der Untersuchung macht und nicht die Auswirkungen des Bestandes 
auf eine neu hinzukommende Nutzung. 

Mögliche Konflikte, die aus dem Umstand von Straßen sowie einer schutzbedürf-
tigen neu hinzukommenden Nutzung resultieren, werden im Rahmen der Erstel-
lung eines Lärmgutachtens und entsprechenden Festsetzungen im Bebauungs-
plan abgearbeitet. 

Keine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten 

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke von Natura 2000-
Gebieten gemäß 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB bestehen.  

 Durch die vorliegende Planung ist nicht von einer Beeinträchtigung des Natura 
2000-Schutzgebietsnetzes auszugehen (siehe auch Kapitel 7). 

Keine Beeinträchtigungen entsprechend § 50 BImSchG 

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte da-
für bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  

 Dem Trennungsgebot des § 50 BImSchG wird im Zuge der Planung Rech-
nung getragen. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich befinden sich keine 
Nutzungen, die schädliche Umwelteinwirkungen oder Auswirkungen durch 
schwere Unfälle auf das Plangebiet ausüben können.  

 

Im Plangebiet können ca. 28 Baugrundstücke mit einer durchschnittlichen Größe 
von ca. 560 m² Grundstücksfläche entstehen. Dies entspricht der Struktur der 
umliegenden Bebauung. Bei Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nut-
zung wurde darauf geachtet, dass die Maßzahlen eine städtebaulich harmoni-
sche Fortführung und Weiterentwicklung der angrenzenden Wohnsiedlung ge-
währleistet.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13b BauGB.  
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3. Inhalt des Bebauungsplanes 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO fest-
gesetzt. Zulässig sind im WA nur die regelmäßig zulässigen Nutzungen gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauNVO: 

 Wohngebäude, 
 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke 

Sämtliche ausnahmsweise zulässige Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO 
werden gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO ausgeschlossen. Diese würden den 
Charakter des neuen Wohngebietes nachhaltig stören und werden daher für un-
zulässig erklärt. 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit der Zahl der Vollgeschosse Z = II, einer 
Grundflächenzahl GRZ = 0,3 sowie einer Geschossflächenzahl GFZ = 0,5 fest-
gesetzt.  

Eine Überschreitung der in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl 
gem. § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Flächen  

- von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten  
- von Nebenanlagen i. S. von § 14 BauNVO sowie 
- von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-

grundstück unterbaut wird, 

bis zu 50 vom Hundert ist zulässig. 

3.2.1 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  

Um den Charakter einer Einfamilienhaussiedlung zu gewährleisten wird darüber 
hinaus die Anzahl der Wohnungen auf 2 Wohneinheiten pro Grundstück festge-
setzt, d. h 2 Wohneinheiten pro Einfamilienhaus bzw. je eine Wohnung pro Dop-
pelhaushälfte. Diese Festsetzung verhindert, dass auf Grundstücken mit Doppel-
häusern bis zu vier Wohneinheiten entstehen und den städtebaulich beabsichtig-
ten Charakter der Siedlung zuwiderlaufen. Es wird eine maßvolle Verdichtung im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes angestrebt. 

3.2.2 Bezugspunkte/Höhe baulicher Anlagen 

a) Bezugspunkte 

Oberer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die 
Firsthöhe (FH).  

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die 
Fahrbahnoberkante (Mittelachse) der nächstgelegenen Verkehrsfläche, gemes-
sen in der Mitte der geplanten, straßenseitigen Fassade des Hauptgebäudes. Die 
jeweiligen Bezugshöhen der Verkehrsfläche sind in der Planzeichnung festge-
setzt.  
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b) Firsthöhe 

Die Firsthöhe (FH) der Gebäude wird gemessen vom unteren Bezugspunkt bis 
zum oberen Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe baulicher Anlagen. Die 
Firsthöhe darf 9,5 m nicht überschreiten. 

3.3 Bauweise, Baugrenzen, überbaubare Flächen 

Die Bauweise wird als abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO fest-
gesetzt. Dabei gelten die Festsetzungen der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 
mit der zusätzlichen Festsetzung, dass die max. Gebäudelänge 16,0 m nicht 
überschreiten darf. Der überbaubare Bereich orientiert sich entlang der Erschlie-
ßungsstraßen mit einem 3 m breiten Grenzabstand zur Straßenverkehrsfläche. 
Es soll eine Bebauung entlang der Straße erfolgen. Hierdurch wird eine Anlage 
von zusammenhängenden Gärten ermöglicht und eine großzügige Durchgrünung 
des Siedlungsgebietes erreicht.  

3.4 Verkehrsflächen, Erschließung 

Der Änderungsbereich ist bereits über die Sandstraße an das örtliche Verkehrs-
netz angebunden. Die neue Haupterschließungsstraße, ausgehend von der 
Sandstraße, wird mit einer Breite von 7 m festgesetzt. Diese Breite ist ausrei-
chend um den in einem Siedlungsbereich stattfindenden Begegnungsverkehr zu 
gewährleisten. Darüber hinaus sind – an später in einem separaten Straßenent-
wurf zu definierenden Stellen – Stellplätze und Pflanzbeete mit Bäumen im öf-
fentlichen Straßenraum möglich. Der nördliche Bereich des Plangebietes wird mit 
einer reduzierten Verkehrsfläche von 5,5 m festgesetzt, da dieser Bereich weni-
ger frequentiert ist. Es sind zwei Wendehammer mit einem Durchmesser von je 
18 m vorgesehen, die das Wenden eines 3-achsigen Müllfahrzeuges gewährleis-
ten. Bei einer Erweiterung des Baugebietes in Richtung Westen sollen diese 
Wendehammer zugunsten eines Ringschlusses dann wieder aufgegeben wer-
den. 

3.5 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen im Sinne der 
§§ 12 und 14 werden im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. 
§ 12 Abs. 6 BauNVO dahingehend geregelt, dass sie in den Vorgartenbereichen 
(der Bereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie der erschließenden öffentli-
chen Verkehrsfläche bis zur Baugrenze) unzulässig sind. 

Ziel der Planung ist es zu erreichen, dass die Vorgartenbereiche durch ihre 
Grüngestaltung maßgeblich den Straßenraum mit prägen. Einbauten in Form von 
Garagen und Nebenanlagen würden diesem städtebaulichen Ziel entgegenste-
hen. Da die Einschränkung für die Zulässigkeit dieser Anlagen sich auf einen re-
lativ schmalen Streifen beschränkt, sind keine erheblichen Einschränkungen der 
Ausnutzbarkeit der Grundstücke zu erwarten.  

Stellplätze hingegen werden auf allen Grundstücksteilen zugelassen. Hintergrund 
ist hier die Tatsache, dass Stellplatzflächen nicht die massive Wirkung haben, 
wie zum Beispiel Garagen oder Carports. 

4. Örtliche Bauvorschriften 
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW 

Die Örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung sind gem. § 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 86 BauO NRW als Festsetzungen in den Bebauungsplan eingeflossen. 
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Sinn dieser baugestalterischen Festsetzungen ist es, städtebaulich wirksame 
Gestaltungselemente zu regeln. Städtebaulich wirksam sind Festsetzungen, die 
auf das Erscheinungsbild der geplanten Wohnsiedlung insgesamt Einfluss ha-
ben. Diese Festsetzungen sollen den Rahmen für eine einheitliche, aber nicht 
uniforme städtebauliche Gestaltung setzen und sind so gewählt, dass den Bau-
herren ein Spielraum bei der individuellen Gestaltung ihrer Gebäude verbleibt.  

Ein einheitlicher städtebaulicher Gestaltungsrahmen ist vor allem deshalb erfor-
derlich, weil der geplante Wohnsiedlungsbereich aufgrund seiner Lage am Orts-
rand in einer stark naturräumlich bzw. landwirtschaftlich geprägten Umgebung 
der Fernsicht ausgesetzt ist. 

4.1 Dachneigungen 

Im Geltungsbereich sind Dachneigungen von 30° - 48° zulässig. Durch diese 
Bauvorschrift soll sich das neue Baugebiet in den Bestand einfügen. 

Für Nebenanlagen und Garagen im Sinne der §§ 12 und 14 BauNVO sind ab-
weichend auch Flach- bzw. flachgeneigte Dächer zulässig. 

5. Wasserschutzgebiete 

5.1 Wasserschutzzone III B 

Das Gebiet befindet sich innerhalb der Wasserschutzzone III B der Wasser-
schutzgebietsverordnung Dörenthe, die per Verordnung vom 02.03.2002 von der 
Bezirksregierung Münster ausgewiesen wurde. Die Wasserschutzzone III soll 
den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder 
schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven Verunreinigungen, gewährleis-
ten. Das Plangebiet liegt innerhalb des Wassereinzugsgebietes der Förderbrun-
nen des Wasserwerks Dörenthe, so dass die Grundwasserqualität durch schädli-
che Einflüsse innerhalb des Plangebietes beeinträchtigt werden kann. Zum 
Schutz des Grundwassers sind daher bestimmte Handlungen bzw. Maßnahmen 
gemäß Anlage 3 der Wasserschutzgebietsverordnung verboten bzw. genehmi-
gungspflichtig. 

Unter anderem ergeben sich folgende wesentliche Einschränkungen für das 
Plangebiet: 

 Abgrabungen oder Maßnahmen durch die die Grundwasserüberdeckung 
vermindert wird oder durch die das Grundwasser in seinem unbeeinflussten 
Zustand dauernd oder zeitweise freigelegt wird sind verboten. Ausnahmen 
sind das Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen. Baugruben für sonsti-
ge Baumaßnahmen sind genehmigungspflichtig.  

 Das Einleiten von Schmutzwasser in oberirdische Gewässer ist genehmi-
gungspflichtig, das Einleiten in den Untergrund (z.B. Verrieseln) ist verboten. 

 Das Errichten, Erweitern, Wiederherstellen oder wesentliche Ändern von bau-
lichen Anlagen ist genehmigungspflichtig. 

 Das Errichten und Erweitern von Anlagen zur Lagerung von Heizöl oder Die-
selkraftstoff für den Hausgebrauch ist genehmigungspflichtig. 

 Bohrungen sind genehmigungspflichtig. 

Das Errichten, Erweitern und wesentlich Ändern von geothermischen Anlagen 
zur Wärmegewinnung unter Verwendung von wassergefährdenden Stoffen als 
Wärmeträger ist genehmigungspflichtig. 
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6. Immissionsschutz 

6.1 Geruchsimmissionen 

Unmittelbar an den südlichen und westlichen Geltungsbereich angrenzend befin-
det sich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Ausgehend von der ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung dieser Fläche können Geruchs-, Staub- und Lärmim-
missionen auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einwirken, die jedoch 
unvermeidbar und als ortsüblich hinzunehmen sind. 

6.2 Schallimmissionen 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Belange des Schallschutzes 
für die geplante Bebauungsstruktur im Plangebiet zu berücksichtigen. Maßgeb-
lich ist dabei die Lärmvorsorge auf der Basis der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“.  

Die Berechnung hat ergeben, dass mit Überschreitungen der Orientierungswerte 
der DIN 18005 am Tag und in der Nacht im Plangebiet zu rechnen ist.  

Zum Schutz der Außenwohnbereiche und der Erdgeschosse ist ein Lärmschutz-
wall mit einer Höhe von 3,0 m entlang der Dörenther Straße (L 591) berechnet 
worden. Dieser Lärmschutzwall wird mit seinen Abmessungen im Bebauungsplan 
festgesetzt. 

Zum Schutz der Obergeschosse der zukünftigen Gebäude sind im Bebauungs-
plan zusätzlich die die Lärmpegelbereiche II bis IV der DIN 4109 festzusetzen. 

Weiterhin wird empfohlen, in den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen 
in den Obergeschossen schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, wenn in diesen 
Räumen Fenster in Richtung der Landesstraße orientiert sind. Eine Lüftung ist 
nicht erforderlich, wenn zusätzliche Fenster in den Fassaden vorgesehen sind, 
die nicht im Überschreitungsbereich liegen. 

7. Verwirklichung des Bebauungsplanes 

7.1 Ver- und Entsorgung  

Die Entwässerung des Baugebietes ist durch ein geplantes Regenrückhaltebe-
cken im Süden des Plangebietes sichergestellt. Die festgesetze Fläche ist aus-
reichend bemessen, um eine Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers 
und eine gedrosselte Ableitung in den südlich verlaufenden Graben zu gewähr-
leisten. 

7.2 Soziale Maßnahmen 

Soziale Maßnahmen werden bei der Durchführung des Bebauungsplanes nicht 
erforderlich. 

7.3 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 29 „Sandstraße“ be-
finden sich weder Baudenkmäler noch sonstige Denkmäler im Sinne des Denk-
malschutzgesetzes (DSchG NRW) bzw. Objekte, die im Verzeichnis des zu 
schützenden Kulturgutes der Stadt Tecklenburg enthalten sind. 

Blickbeziehungen und Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden nicht 
berührt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sandstraße“ sind 
keine Baudenkmale betroffen. 
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7.4 Altlasten 

Im Geltungsbereich sind keine Altlasten bekannt. Der Gefahrenverdacht kann 
daher vorbehaltlich der ordnungsbehördlichen Einschätzung als ausgeräumt gel-
ten. 

8. Berücksichtigung der Umweltbelange  

Da es sich bei der vorliegenden Bauleitplanung um eine Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren im Sinne des § 13b i.V. m. 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB handelt, keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen und 
keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, wird 
der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b i.V.m. § 13a 
BauGB aufgestellt und gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 
BauGB entsprechend von der Durchführung einer Umweltprüfung und der Erstel-
lung eines Umweltberichtes abgesehen. Auch die Festlegung und Durchführung 
von Kompensationsmaßnahmen wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht er-
forderlich, da Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig 
gelten.  

Unabhängig von diesen planungsrechtlichen Vorgaben zum beschleunigten Ver-
fahren sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 in der Abwägung zu berück-
sichtigen. Zwingend zu beachten sind ferner die Belange des Besonderen Arten-
schutzes gemäß §§ 44 ff BNatSchG. 

8.1 Schutzgebiete / -festsetzungen 

Für den Geltungsbereich wie auch für angrenzende Flächen liegen keine Natur-
schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, 
Naturdenkmale, geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz / § 42 
LNatSchG NRW vor. Die nächstgelegenen Schutzgebiete des Natura 2000-
Netzes befinden sich ca. 900 m östlich und > 1000 m nördlich des Plangebietes. 
Es handelt sich hierbei um Teilbereiche des FFH-Gebietes DE-3712-302 „Sand-
steinzug Teutoburger Wald“. Aufgrund der Entfernung zwischen Bebauungsplan 
und den Gebietsflächen ist nicht von einer Beeinträchtigung des Natura 2000-
Schutzgebietsnetzes auszugehen. 

Der Bebauungsplan Nr. 29 liegt in der Schutzzone 3B des Trinkwasserschutzge-
bietes „Dörenthe“. 

8.2 Bestehende Verhältnisse 

Das 2,07 ha große Plangebiet befindet sich südwestlich der Ortslage 
Brochterbeck an der L 591 Dörenther Straße, die das Plangebiet im Norden be-
grenzt. Östlich schließt die asphaltierte Sandstraße an, südlich wird das Plange-
biet durch eine befestigte Hofzufahrt begrenzt, im Westen schließen sich Acker-
flächen an. Das Umfeld des Plangebietes wird geprägt durch Baugebiete im Nor-
den und Osten und intensive Landwirtschaft im Süden und Westen.  

Das Plangebiet selber umfasst nahezu ausschließlich ackerbauliche Nutzung, die 
zu den Straßen hin durch eher artenarme Saumstreifen abgegrenzt werden. Im 
Südwesten des Plangebietes wird eine Wohnlage mit Gebäuden, Ziergarten und 
Lagerflächen tangiert.  
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Abb.: aktuelle Nutzung im Plangebiet (Quelle Luftbild: wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20) 

8.3 Auswirkungen durch die Planung 

Durch die Planung werden keine für den Naturraum wertvollen Bereiche in An-
spruch genommen. Unbenommen des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB sind bei Um-
setzung der Planung ohnehin keine erheblichen Eingriffe in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild zu erwarten. 

8.4 Artenschutzrechtliche Belange 

Mit Einführung der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz gemäß 
§§ 44 ff BNatSchG gelten auch für bauleitplanerisch zulässige Vorhaben im Sin-
ne des § 18 Abs. 2 Satz 1 die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote. Somit ist 
auch in Bauleitplanverfahren die Betroffenheit streng geschützter Arten nach An-
hang IV FFH-Richtlinie und europäischer Vogelarten zu prüfen. Das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) hat hierbei für das Land 
Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von soge-
nannten planungsrelevanten Arten getroffen, die bei einer Artenschutzrechtlichen 
Prüfung zu berücksichtigen sind1. Eine Abfrage des zum Plangebiet gehörigen 
Messtischblattes 3712 (Quadrant 3) ergibt nachfolgende Auswahl potentiell vor-
kommender planungsrelevanter Arten bezogen auf die vorhandenen Lebens-
raumtypen Acker und Säume: 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Status 
Erhaltungs-
zustand in 
NRW (KON) 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW (ATL) 

Äcker Säume 

Säugetiere             

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

S+ S+   (Na) 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

G G   (Na) 

                                                            

1 http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt (Abruf: 05/2018) 
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Myotis nattereri Fransenfledermaus 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

G G   (Na) 

Plecotus auritus Braunes Langohr 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

G G   Na 

Vögel             

Accipiter gentilis Habicht 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G- (Na)   

Accipiter nisus Sperber 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G (Na) Na 

Asio otus Waldohreule 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

U U   (Na) 

Athene noctua Steinkauz 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

S G- (Na) Na 

Bubo bubo Uhu 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G   (Na) 

Buteo buteo Mäusebussard 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G Na (Na) 

Delichon urbicum Mehlschwalbe 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

U U Na (Na) 

Dryocopus martius Schwarzspecht 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G   Na 

Falco subbuteo Baumfalke 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

U U   (Na) 

Falco tinnunculus Turmfalke 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G Na Na 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

U- U Na (Na) 

Lanius collurio Neuntöter 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G- U   Na 

Passer montanus Feldsperling 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

U U Na Na 

Perdix perdix Rebhuhn 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

S S FoRu! FoRu! 

Streptopelia turtur Turteltaube 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

U- S Na (Na) 

Strix aluco Waldkauz 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G (Na) Na 

Tyto alba Schleiereule 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G G Na Na 

Vanellus vanellus Kiebitz 
Nachweis 'Brutvorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

S U- FoRu!   

Lebensstätten-Kategorien 

FoRu! Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum) 

Na Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebensraum) 

(Na) Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

Biogeographische Regionen 

ATL Atlantische biogeographische Region (in NRW im Wesentlichen das Tiefland) 

KON Kontinentale biogeographische Region (in NRW im Wesentlichen die Mittelgebirge) 

Erhaltungszustand 

S ungünstig/schlecht (rot) 

U ungünstig/unzureichend (gelb) 

G günstig (grün) 

 

Örtliche Erfassungen wurden nicht vorgenommen. 

Während für die meisten im Plangebiet potenziell vorkommenden Fledermaus- 
und Vogelarten eine (zumeist eingeschränkte) Funktion als Nahrungshabitat vor-
liegen kann, besteht nur für die Vogelarten Rebhuhn und Kiebitz eine potenzielle 
Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte. Das Plangebiet befindet sich in 
durch deutliches Straßenverkehrsaufkommen beeinflusster Siedlungsrandlage 
auf einer intensiv genutzten Ackerfläche. Von einer essentiellen Bedeutung als 
Lebensraum für geschützte Tierarten entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG bzw. 
einer Zerstörung relevanter Tierlebensräume und einem Verstoß gegen arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände ist bei Umsetzung der Planung nicht auszu-
gehen. Um ein Tötungsverbot eventuell vorkommender Vogelindividuen zu ver-
meiden, hat eine Baufeldräumung außerhalb der Haupt-Vogelbrutzeiten, d. h. 
nicht in den Monaten März bis August zu erfolgen.  
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8.5 Grünordnung 

Folgende grünordnerische Vorgaben werden per Textlicher Festsetzungen des 
Bebauungsplanes vorgegeben: 

 landschaftliche Einbindung des Gebietes nach Süden hin durch eine ein- bis 
zweireihige Weißdornhecke an der Südgrenze des Bebauungsplanes, 

 Pflanzung eines hochstämmigen Laubbaumes je angefangener 450 m² 
Grundstückfläche, 

 Einfriedungen der Grundstücke mit lebenden Zäunen oder unter Verwendung 
regionaltypischer Materialien, 

 der Lärmschutzwall ist straßenseitig mit standortheimischen Laubgehölzen zu 
begrünen, 

 naturnahe Entwicklung des Regenrückhaltebereiches, hier: Entwicklung von 
Röhrichtbeständen im Böschungs- und Uferbereich zulassen, Pflege der 
Röhrichtbereiche erfolgt abschnittsweise auf bis zu 50 m Länge.  

9. Flächenbilanz 

Die Fläche des Bebauungsplangebietes Nr. 29 setzt sich anteilig aus folgenden 
Nutzungsarten zusammen: 

Allgemeines Wohngebiet, GRZ 0,3 mit Überschreitungsmöglichkeit 1,667 ha 

     davon versiegelte Flächen max. 45 % 0,750 ha  

     davon Freiflächen min. 55 %  0,917 ha 

          davon Lärmschutzwall 0,163 ha 

Verkehrsflächen 0,310 ha 

     davon öffentliche Straßenverkehrsflächen 0,295 ha  

     davon Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: Rad- und Fußweg 0,015 ha 

Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses 

0,087 ha 

Σ 2,064 ha 
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II. Verfahrensvermerk 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sandstraße“ hat mit der Entwurfsbe-
gründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………. bis ……………. öf-
fentlich ausgelegen. Das Ergebnis der Abwägung eingegangener Anregungen 
und Bedenken ist in den Bebauungsplanentwurf bzw. die Entwurfsbegründung 
eingeflossen. 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Stadt Tecklenburg 
in seiner Sitzung am ……………. den Bebauungsplan Nr. 29 „Sandstraße“ sowie 
die Begründung beschlossen. 

 

Stadt Tecklenburg, den ………….. 

Der Bürgermeister 

 

....................................... 

        (Stefan Streit) 
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